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Aus den Ratsgeschäften von Wartau 
 
 
Hochwasserschutzprojekt: Azmooser Riet; Gewässer Mülbach, Malanserbach, Gatinabach 
Erlass Unterhaltsperimeter und Beitragsplan samt Bericht, Überflutungskarte und Sonderfälle mit 
Situationsplänen 
Der Gemeinderat erliess den Unterhaltsperimeter Gewässer Mülbach, Malanserbach, Gatinabach und geneh-
migte den Beitragsplan samt Bericht, Überflutungskarte und Sonderfälle mit Situationsplänen, nachdem am 
30.11.2016 eine Informationsveranstaltung für die Direktbetroffenen sowie anschliessend eine Vernehmlas-
sung durchgeführt worden ist. 
Sobald die definitiven Unterlagen in gedruckter Form vorliegen, wird die Gemeinderatskanzlei das Auflage- 
und Anzeigeverfahren gemäss Art. 21 ff. des kantonalen Wasserbaugesetzes (sGS 734.1; abgekürzt WBG) 
einleiten. 
Aufgrund der Berichterstattung bestätigt der Gemeinderat die Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe, auf den 
ursprünglich geplanten Bauperimeter vorderhand zu verzichten. 
Nach dem Vorliegen eines rechtskräftigen Unterhaltsperimeters soll das Azmooser Rietwegperimeterunter-
nehmen aufgelöst und in die bereits bestehende Organisation des Gemeinschaftlichen Unternehmens Güter-
zusammenlegung Wartau (GUGW) überführt werden. 
Das gesetzliche Grundpfandrecht zur Anmerkung im Grundbuch wird angemeldet auf den Zeitpunkt der 
Rechtskraft des Beitragsplans. 
Die betroffenen Grundeigentümer erhalten eine persönliche Anzeige mit Beitragsplan und Bericht sowie die  
Auswertung des Mitwirkungsverfahrens. 
 
 
Aus dem Schulrat 
 
Personelles 
Der Schulrat wählt Frau Fabienne Rohrer, aktuelle Stellvertreterin von Verena Vonlanthen-Staub, Klassenleh-
rerin KIK OS, während des Mutterschaftsurlaubs, auf Beginn des neuen Schuljahres als Lehrerin für die Klein- 
und Integrationsklasse der Oberstufe. Frau Rohrer tritt die Nachfolge von Sarah Keiser an, welche die Schule 
Wartau am Ende des laufenden Schuljahres verlässt. 
 
Einführung neuer Lehrplan 
Die Einführung des neuen Lehrplans wird u.a. mit schulinternen Weiterbildungen umgesetzt. Der Schulrat 
kann aus besonderen Gründen einzelne Tage oder Halbtage für schulfrei erklären und bewilligt für die schul-
interne Weiterbildung „Konzept Lehrplan“ einen schulfreien Tag. Aufgrund dieser obligatorischen Weiterbil-
dung für alle Lehrpersonen der Schule Wartau haben alle Schülerinnen und Schüler am Freitag, 29. Septem-
ber 2017 (letzter Schultag vor den Herbstferien) schulfrei.  
 


